


Zusatzanleitung für die Wahlabwicklung der Stichwahl – Wahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters am 22. März 2026
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Hinweis: Bei den Begriffen „Wahlvorsteher“, „Beisitzer“, „Schriftführer“, „Stellvertreter“ handelt es sich um Funktionsbezeichnungen nach dem GLKrWG und der GLKrWO für die Mitglieder der jeweiligen Wahlorgane unabhängig vom Geschlecht (m/w/d). Entsprechendes gilt für die Begriffe „Wähler“ und „Wahlberechtigter“.
1.	Vorbereitung der Wahl


1.1	Vor dem Wahltag

Der Wahlvorsteher vergewissert sich, dass der Wahlraum, insbesondere wenn er sich nicht in öffentlichen Gebäuden befindet, auch tatsächlich am 22. März 2026 zur Verfügung steht. Entsprechende Zusagen wurden dem Bürgeramt gegeben. Bitte vergewissern Sie sich auch, dass die Wahllokale am 22.03.2026 bis spätestens 7.30 Uhr geöffnet werden. Es müssen auch wieder in einigen Wahllokalen die Schlüssel für die Wahlräume bis spätestens Freitag, 20.03.2026, 12 Uhr abgeholt werden. 

Am Samstag, dem 21. März in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr sind von den Wahlvorstehern der allgemeinen Stimmbezirke im Bürgeramt, An der Blauen Kappe 18, Haupteingang gegenüber dem Eisstadion, der überwiegende Teil der zur OB-Stichwahl notwendigen Unterlagen abzuholen. Die Stimmzettel werden über die Wahlurne ausgegeben.

1.2	Am Wahltag

Der Wahlvorsteher findet sich spätestens um 7.30 Uhr in seinem Wahlraum ein. Vor Beginn der Wahlhandlung verfährt der Wahlvorstand nach den Abschnitten 1.2.2 und 1.2.3 der Anleitung für die Wahlabwicklung. Diese Anleitung ist im Internet auf den Seiten der Stadt Ausburg unter „Infos für Wahlhelfende“ abrufbar. Bei der OB-Stichwahl sind jeweils die Wahlbekanntmachung und der Musterstimmzettel vor dem Wahlraum anzubringen.

Für Rückfragen und die Anforderung fehlender Gegenstände ist das Bürgeramt unter der Rufnummer 324-1950 telefonisch erreichbar.


2.	Die Wahlhandlung

	Für die Durchführung der Wahlhandlung gilt der gesamte Abschnitt 2 der Anleitung
	für die Wahlabwicklung entsprechend.

2.1	Wahlvorstand

Die Mitglieder des Wahlvorstands wurden wieder vom Bürgeramt berufen. Sie sind erneut auf ihre Pflichten zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit hinzuweisen. Es müssen immer mindestens 3 Mitglieder, zur Ergebnisermittlung sollen alle Mitglieder anwesend sein.

2.2	Wahlbenachrichtigungen

Der Wähler kann seine ursprüngliche Wahlbenachrichtigung für die Stichwahl wieder verwenden. Sollten Personen nach der ursprünglichen Wahl eine neue Wahlbenachrichtigung beantragt haben, kann selbstverständlich auch mit dieser gewählt werden. Stimmberechtigt ist nur, wer auch am 8. März 2026 stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischenzeit sein Stimmrecht verloren hat (Art. 46 Abs. 3 GLKrWG). Zahlreiche Wähler werden zur Stichwahl ohne Wahlbenachrichtigung ins Wahllokal kommen. Diese Personen können wählen, wenn sie sich über ihre Person ausweisen können und im Wählerverzeichnis eingetragen sind (Abschnitt 2.6.3 der Anleitung für die Wahlabwicklung). Wir empfehlen Ihnen, vor Freigabe der Wahlurne zum Stimmzetteleinwurf, in jedem Fall vorher die Stimmberechtigung anhand des Wählerverzeichnisses zu prüfen. Haben Stimmberechtigte mit der ursprünglichen Wahlbenachrichtigung für die OB- und Stadtratswahl bereits die Ausstellung von Briefwahlunterlagen für eine evtl. stattfindende Stichwahl beantragt, haben diese Personen keine neue Wahlbenachrichtigung erhalten. Diesen Personen wurden Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen zugesandt, sie sind im Wählerverzeichnis mit „W“ gekennzeichnet und dürfen nur gegen Vorlage und Abgabe des Wahlscheins wählen.
Bei einer Kennzeichnung mit „x“ im Wählerverzeichnis handelt es sich um verstorbene oder weggezogene Personen. Für diese besteht keine Wahlberechtigung mehr. 

2.3	Wahlscheine

Auch für die OB-Stichwahl kann mit Wahlschein gewählt werden. Diese Wahlscheine sind explizit für diese Wahl ausgestellt und sind entsprechend daraufhin zu überprüfen. Bei Eintrag eines „W“ im Wählerverzeichnis kann nur gegen Abgabe dieses Wahlscheins für die OB-Stichwahl gewählt werden. Zur Wahl mit Wahlschein im Wahllokal siehe Abschnitt 2.6.4 der Anleitung für die Wahlabwicklung.

2.4	Stimmzettel

Für die OB-Stichwahl werden amtliche Stimmzettel verwendet, auf denen der Wähler nur noch zwischen den beiden Personen entscheiden kann, die bei der Wahl am 8. März 2026 die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben.

2.5	Abstimmungsvermerke

Das Wählerverzeichnis wird für die OB-Stichwahl neu hergestellt. Es enthält somit auch nur den Vermerk „W“ für die Ausstellung von Wahlscheinen für diese Wahl und keine Vermerke mehr über die Ausstellung von Wahlscheinen für die ursprüngliche Wahl am 8. März 2026. Hinsichtlich des sonstigen Inhalts ist das Wählerverzeichnis für die Stichwahl mit dem Wählerverzeichnis für die Wahl am 8. März 2026 identisch. Insbesondere stimmen die fortlaufenden Nummern der Wahlberechtigten überein. Die Abstimmungsvermerke im Wählerverzeichnis sind in Spalte 3 anzubringen. Stimmabgabevermerke auf evtl. eingenommenen Wahlscheinen sind nicht erforderlich, auch wenn hierfür ein Kästchen vorgesehen ist.

3.	Feststellung des Wahlergebnisses

Für die Feststellung des Wahlergebnisses gilt der gesamte Abschnitt 3 der Anleitung für die Wahlabwicklung entsprechend.

	Die Schnellmeldung sollte bis spätestens 19.00 Uhr durchgegeben sein.

Auf die Erstellung einer eigenen Musterwahlniederschrift wurde verzichtet. Zur Information dient die Musterwahlniederschrift für die OB-Wahl am 8. März 2026 (Anlage 3 zur Anleitung für Wahlvorsteher). Die Originalwahlniederschrift für die OB-Stichwahl wird am 21. März 2026 ausgegeben.

Der Wahlniederschrift sind als Anlagen beizufügen:

· der Umschlag mit den eingenommenen Wahlscheinen

· der Umschlag mit den beschlussmäßig behandelten gültigen und ungültigen Stimmzetteln 

· evtl. Niederschriften über besondere Vorfälle

· das Hilfsblatt zur Ermittlung der Wähler

· der Vordruck für die Schnellmeldung


Die Wahlniederschrift ist mit den genannten Anlagen in den dafür vorgesehenen Umschlag zu legen. Der Umschlag ist zuzukleben.






4.	Abschluss des Wahlgeschäfts

4.1	Verpacken der Wahlunterlagen 

Nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses für den Stimmbezirk und dem vollständigen Ausfüllen der Wahlniederschrift sind folgende Verpackungen vorzunehmen:

	Stimmzettelpaket

	In diesen Papiersack sind zu legen:

· Die nicht beschlussmäßig behandelten gültigen Stimmzettel nach den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern in Streifbänder gebündelt.
· der Umschlag mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln.

	Das Paket ist zuzukleben und zu versiegeln.

4.2	Verwahrung der Wahlunterlagen im Wahlgebäude

	Neben den nicht benutzten Stimmzetteln sind in die Wahlurne zu legen:

· die abgenommenen Hinweisplakate und - pfeile
· die Wahlbekanntmachung
· der Musterstimmzettel
· die Textausgabe des Gemeinde- und Landkreiswahlrechts
· die Schreibunterlagen aus den Wahlzellen
· die Box mit dem Schreib- und Siegelmaterial
· der Karton zum Abdecken des Urnenschlitzes

Die Wahlurne ist zu verschließen und der Schlüssel vom Wahlvorsteher in das hierfür vorgesehene Tütchen zu legen. Wahlzellen und Wahlurne sind möglichst nach Rücksprache mit dem Hausmeister oder dem Verantwortlichen für das Wahlgebäude aufzuräumen.

4.3	Übergabe des Umschlags mit der Wahlniederschrift, des versiegelten Stimmzettelpakets und anderer Wahlunterlagen

Der Wahlvorsteher bringt unmittelbar nach Abschluss des Wahlgeschäfts folgende Unterlagen in das Bürgeramt, An der Blauen Kappe 18, Haupteingang gegenüber dem Eisstadion:

· den verschlossenen Umschlag mit der Wahlniederschrift mit Anlagen
· das versiegelte Stimmzettelpaket
· das Wählerverzeichnis
· das Tütchen mit dem Urnenschlüssel
· die Abrechnungsliste
	
	Die Übergabe wird bestätigt. 
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